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Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs (ASBÖ) dankt für die Möglichkeit zur 

Stellungnahme und erLaubt sich zu einem TeiLbereich des SoziaLrechts-Änderungsgesetzes 
wie foLgt auszuführen: 

Zu Art. 1 Z 17 (§ 49 Abs. 3 Z 26a ASVG) und zu Art. 5 Z 1 (§ 2 Abs. 2 FSVG) 

Mit der Unterstellung der nebenberuflichen Notarzttätigkeit bei Rettungsorganisationen 
unter das FSVG wird unserer Langjährigen Forderung nach mehr Rechtssicherheit dem 
Grunde nach entsprochen. Wir empfehLen jedoch, statt der Formulierung "im 

Landesgesetzlich geregeLter Rettungsdienst" den WortLaut "bei gemeinnützigen/miLdtätigen 
Rettungsorganisationen" zu übernehmen. 

Mit dem Ersuchen um Berücksichtigung verbLeiben wir 

eundLichen Grüßen 
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1150 Wien, HoLLergasse 2-6 

Telefon +43 (0)1 89 145-318 
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